
 

   

Freiberufliche Pflege 
 
 

 
Reglement über die Gebühren für den Vertragsbeitritt freiberuflicher  
Pflegefachpersonen nach KVG1

 

 
 
Beitrittsgebühr bei „Integraler“ Mitgliedschaft (SBK&curacasa) 
Der Beitritt zu den bestehenden Verträgen und Vereinbarungen für freiberufliche Pflegefachpersonen 
zwischen dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK und den 
Sozialversicherungen oder deren Dachverbänden bzw. Einkaufsgemeinschaften sowie die automati-
sche Anmeldung im Qualitätsmanagementsystem (QMS) ist in der „integralen“ Mitgliedschaft inbegrif-
fen.  
 
Beitrittsgebühr bei Mitgliedschaft SBK  
Die Gebühr für den Beitritt zu den bestehenden Verträgen und Vereinbarungen für freiberufliche Pfle-
gefachpersonen zwischen dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 
SBK und den Sozialversicherungen oder deren Dachverbänden bzw. Einkaufsgemeinschaften beträgt 
CHF 500.00 zuzüglich MwSt. Für die Anmeldung zum Qualitätsmanagementsystem wird eine geson-
derte, einmalige Gebühr von CHF 250.00 zzgl. MWSt erhoben (Total CHF 750.00 zzgl. MWSt). 
 
Beitrittsgebühr für freiberufliche Pflegefachpersonen, die weder SBK- noch curacasa- Mitglied 
sind 
Für den Beitritt zu den Administrativverträgen, den Qualitätsverträgen und den Vereinbarungen einer-
seits und zu den Tarifverträgen andererseits werden gesonderte und der jeweiligen Vertragsart entspre-
chende Gebühren in der Höhe von je CHF 750.00 zuzüglich MwSt erhoben. Für die Anmeldung zum 
Qualitätsmanagementsystem wird eine gesonderte, einmalige Gebühr von CHF 250.00 zzgl. MWSt er-
hoben (Total CHF 1‘750.00 zzgl. MWSt). 
  
Jährliche wiederkehrende Gebühr bei Mitgliedschaft SBK und für freiberufliche Pflegefachper-
sonen, die weder SBK- noch curacasa-Mitglied sind  
Für die Verhandlung, Pflege und Weiterentwicklung von Verträgen, Vereinbarungen und Tarifen sowie 
für den Vollzug, die administrative Abwicklung und die Finanzierung der Datenpflege und Information 
wird pro Kalenderjahr eine Gebühr von CHF 750.00 zzgl. MwSt, sowie die Jahresgebühr des Qualitäts-
managementsystems (QMS) von CHF 250.00 zzgl. MWSt erhoben (Total CHF 1‘000.00 zzgl MWSt). 
 
Kündigungsrecht 
Das ordentliche Kündigungsrecht richtet sich nach den Bestimmungen der Statuten von alliance care. 
Änderungen des Reglements oder der Gebührenstruktur berühren das ordentliche Kündigungsrechte 
nicht. 
 
Übergangsbestimmung 
Bestehenden Mitgliedern steht aufgrund der vorliegenden Anpassung der Gebührenordnung ein  
ausserordentliches Kündigungsrecht zu. Die Frist zu dessen Ausübung beträgt einen Monat ab Be-
kanntmachung der Verabschiedung dieses Reglements durch den Zentralvorstand. 
 
Inkrafttreten  
Dieses Reglement wurde vom Zentralvorstand am 22/01/2026 verabschiedet und rückwirkend auf den 
1.Januar 2026 in Kraft gesetzt. 
 

 

 
1 Bundesgesetz über die Krankenversicherung, SR 832.10  


